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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021). Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet
betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das
Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung berührt
und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Der
Beschwerdeführer ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 108 AsylG
sowie Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 und Art. 50 ff. VwVG). Auf
die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Die Beurteilung von Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide des Bundesamtes ist
praxisgemäss auf die Überprüfung der Frage beschränkt, ob die Vorinstanz zu Recht auf das
Asylgesuch nicht eingetreten ist. Bei Begründetheit des Rechtsmittels ist die angefochtene
Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz
zurückzuweisen (vgl. die weiterhin massgeblichen Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 34 E. 2.1. S. 240 f.). Volle
Kognition kommt dem Bundesverwaltungsgericht hingegen bei der Überprüfung der vom
Bundesamt angeordneten Wegweisung und deren Vollzugs zu.

E. 4



Gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn
Asylsuchende in einem Staat der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) einen ablehnenden Asylentscheid erhalten haben, ausser die
Anhörung ergebe Hinweise auf zwischenzeitlich eingetretene Ereignisse, die geeignet sind,
die Flüchtlingseigenschaft zu begründen oder die für die Gewährung vorübergehenden
Schutzes relevant sind.

E. 5.1
Das BFM führte zur Begründung seiner Verfügung aus, aufgrund der Akten stehe fest, dass
der Beschwerdeführer in Deutschland bereits ein Asylverfahren erfolglos durchlaufen habe.
Im Weiteren würden seine Vorbringen zu den angeblich nach Abschluss dieses Verfahrens
in der Heimat erlebten Vorkommnisse zahlreiche Ungereimtheiten aufweisen und seien
daher als offensichtlich unglaubhaft zu bewerten. So vermöge der Beschwerdeführer nicht
plausibel zu erklären, weshalb er trotz der nach seinen Angaben dort zu erwartenden
Schikanen in sein Heimatdorf zurückgekehrt sei, und seine Schilderungen zu den erlebten
Folterungen und dem Schusswechsel seien auffallend oberflächlich ausgefallen. Ferner
stünden seine Aussagen anlässlich der Empfangsstellenbefragung vom 25. August 2008, er
habe seit der Ausreise nichts mehr von seinen Familienangehörigen gehört und es gebe
keine Telefon im Dorf, im Widerspruch zu seinen Angaben bei der Zweitbefragung,
wonach er am 23. oder 24. August 2008 vom Verbleib seiner Angehörigen gehört und einen
Anruf auf den Telefonanschluss im Dorfladen gemacht habe. Schliesslich sei nicht
nachvollziehbar, dass er keinen Anwalt engagiert habe, um mehr über das Schicksal seiner
Verwandten in Erfahrung zu bringen. Somit würden keine Hinweise dafür vorliegen, dass
nach Abschluss des Asylverfahrens in Deutschland Ereignisse eingetreten seien, die
geeignet seien, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen oder für die Gewährung
vorübergehenden Schutzes relevant seien.

E. 5.2
Der Beschwerdeführer rügte in seiner Beschwerdeeingabe der Sachverhalt sei nicht
vollständig und richtig abgeklärt worden. Es sei gegen ihn ein Strafverfahren wegen
Unterstützung der PKK eingeleitet worden, welches mit einem Freispruch geendet habe.
Ein solches Verfahren führe aber trotz Freispruchs in der Türkei regelmässig zu einer
Fichierung. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sein Herkunftsort in einem bekannten
Rückzugs- und Operationsgebiet der PKK liege und die Versorgung der Guerilla durch die
ansässige Bevölkerung der umliegenden Dörfer erfolge. Es sei durchaus nachvollziehbar,
dass er mangels anderer Möglichkeit der Existenzsicherung in sein Herkunftsdorf
zurückgekehrt sei, zumal er nur in der Landwirtschaft über berufliche Erfahrung verfüge.
Im Weiteren habe die Vorinstanz seine Ausführungen zu den Ereignissen nach der
Rückkehr zu Unrecht als unglaubhaft bewertet. Seine Aussagen seien bei beiden
Anhörungen gleichbleibend gewesen und würden viele Realkennzeichen enthalten. Es sei
auch zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG bereits Hinweise auf eine
Verfolgung das Eintreten auf das Asylgesuch gebieten würden. Es sei davon auszugehen,
dass gegen ihn und wahrscheinlich auch gegen seine Brüder und die Mutter ein Verfahren
wegen Unterstützung der PKK eingeleitet worden sei. Er verfüge nur über geringe
intellektuelle Fähigkeiten und sei psychisch beeinträchtigt. Er sei daher mit der
Kontaktaufnahme mit einem Anwalt in der Heimat zwecks Beschaffung von Akten des
gegen ihn eingeleiteten Verfahrens überfordert. Angesichts der Schwere der erhobenen
Vorwürfe seien seine Verwandten und Bekannten in der Schweiz auch nicht bereit,



Nachforschungen anzustellen. Es wäre Sache der Vorinstanz gewesen, im Rahmen einer
Botschaftsabklärung die Existenz des Strafverfahrens abzuklären. Die Beschaffung der
notwendigen Beweismittel sei nunmehr in die Wege geleitet worden. Im Übrigen seien
auch notwendige Sachverhaltsabklärungen betreffend seines offensichtlich angeschlagenen
psychischen Zustandes nicht gemacht worden. Falls keine Rückweisung an die Vorinstanz
erfolge, seien die unterbliebenen, notwendigen Sachverhaltsabklärungen im Hinblick auf
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Feststellung der Unzulässigkeit des
Wegweisungsvollzugs vorzunehmen. Selbst wenn kein Verfahren gegen ihn eröffnet
worden sei, ergebe sich aus der Fichierung und den Vorfällen nach seiner Rückkehr in die
Türkei eine konkrete Gefährdung, erneut festgenommen und misshandelt zu werden,
weshalb der Wegweisungsvollzug auch als unzumutbar zu bezeichnen sei.

E. 6.1
Ein Nichteintretensentscheid gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG ist dann gerechtfertigt,
wenn in einem formell rechtskräftigen Entscheid der Behörden eines Staates der EU oder
des EWR festgestellt oder implizit davon ausgegangen wurde, dass die betroffene Person
die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt (vgl. die auch heute zutreffende Rechtsprechung der
ARK in EMARK 2006 Nr. 33 E. 5.2 und E. 5.4). Ausnahmsweise ist gemäss dem
erwähnten ARK-Urteil ein Eintreten auf ein Asylgesuch trotz rechtskräftigem
Asylentscheid im erwähnten Sinne möglich, wenn sich - entsprechend dem Wortlaut von
Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG - aus der Anhörung Hinweise ergeben, dass in der Zwischenzeit
Ereignisse eingetreten sind, die geeignet sind, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen.
Dabei ist vom engen Verfolgungsbegriff gemäss Art. 3 AsylG auszugehen.

E. 6.2
Die Anwendung der Bestimmung von Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG setzt eine summarische
materielle Prüfung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen der gesuchstellenden Personen
voraus, aus der sich das offensichtliche Fehlen von Hinweisen auf die Erfüllung der
Flüchtlingseigenschaft beziehungsweise auf die Voraussetzungen für die Gewährung
vorübergehenden Schutzes ergibt. Es gelten damit dieselben herabgesetzten
Beweismassanforderungen, welchen nach der vom Bundesverwaltungsgericht bestätigten
Praxis ARK nicht offensichtlich haltlose Hinweise auf Verfolgung im Sinne von Art. 34
Abs. 2 AsylG genügen müssen (vgl. EMARK 2006 Nr. 33 E. 6.1, 2004 Nr. 35 E. 4.3).

E. 6.3
Unbestritten ist vorliegend, dass der Beschwerdeführer im Jahre 2005 im EU-Mitgliedsstaat
Deutschland ein Asylgesuch stellte, welches mit Entscheid der deutschen Behörden vom
17. Januar 2006 rechtskräftig abgewiesen wurde.

E. 6.4
Im Folgenden ist zu prüfen, ob Hinweise auf in der Zwischenzeit eingetretene, gemäss Art.
3 AsylG relevante Umstände vorliegen. Zunächst liegen keine Hinweise für die
Unglaubhaftigkeit der Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei vor. Es erscheint
zudem angesichts des Umstands, dass er nur in der Landwirtschaft über berufliche
Erfahrung verfügt, nicht gänzlich unplausibel, dass er trotz der erwarteten Repressalien in
sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Eine Durchsicht der Befragungsprotokolle ergibt, dass
der Beschwerdeführer den angeblich für seine erneute Ausreise ausschlaggebenden Vorfall
vom 24. Juli 2008 und die anschliessenden Repressalien gegen seine Familie entgegen der
Einschätzung der Vorinstanz in zu erwartender Ausführlichkeit und Detailliertheit sowie



widerspruchsfrei beschrieben hat und seine Ausführungen nicht als völlig realitätsfremd
bezeichnet werden können. Demzufolge liegen Anhaltspunkte für die Glaubhaftigkeit
dieser Vorbringen vor und es rechtfertigt sich jedenfalls nicht, diese als offensichtlich
haltlos zu bezeichnen. Ausserdem hat der Beschwerdeführer zu Protokoll gegeben, er sei,
bevor er nach Deutschland ausgereist sei, vom Staatssicherheitsgericht Malatya wegen
Unterstützung der PKK angeklagt worden. Auch wenn das Verfahren nach seinen Angaben
nach 6 bis 7 Monaten eingestellt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass über ihn
ein Datenblatt mit dem Vermerk "unbequeme Person" erstellt wurde, was gemäss weiterhin
geltender Praxis der ARK zu einer asylrelevanten Gefährdung führen kann (vgl. EMARK
2005 Nr. 11). Vor diesem Hintergrund erscheint möglich, dass der Beschwerdeführer als
eine der Unterstützung der PKK verdächtigte Person besonders in den Fokus der
Sicherheitskräfte geriet, weshalb auch die von ihm geschilderten wiederholten Festnahmen
und Misshandlungen nicht unplausibel erscheinen. Zwar hat das Bundesamt zu Recht dem
Beschwerdeführer vorgehalten, er habe nichts unternommen, um die behaupteten
behördlichen Übergriffe und insbesondere das angeblich gegen ihn neu eingeleitete
Verfahren mit Beweismitteln zu untermauern. Zudem hat er die Widersprüche in seinen
Aussagen zu den Umständen der Kenntnisnahme vom Schicksal seiner
Familienangehörigen nach seiner Flucht nicht überzeugend auszuräumen vermocht. Diese
Umstände sind indessen als Kriterien zu bewerten, welche im Rahmen einer vertieften
Glaubhaftigkeitsprüfung im Sinne von Art. 7 AsylG zu berücksichtigen wären, jedoch nicht
geeignet sind, seine Asylvorbringen insgesamt als offensichtlich haltlos erscheinen zu
lassen.

E. 6.5
Zusammenfassend gelangt das Gericht zum Schluss, dass trotz einiger Zweifel auch etliche
glaubhafte Indizien für eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung des
Beschwerdeführers vorliegen, und seine Vorbringen daher dem tiefen Beweismassstab der
Hinweise auf Verfolgung gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. f AsylG zu genügen vermögen.

E. 6.6
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz zu Unrecht beziehungsweise mit
unzulässiger Begründung einen Nichteintretensentscheid gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. f
AsylG erlassen und damit Bundesrecht verletzt hat (vgl. Art. 106 AsylG). Die Beschwerde
ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung des Bundesamtes vom 1. Oktober 2008
aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 6.7
Der in der Eingabe vom 26. Oktober 2009 gestellte Antrag auf einen zweiten
Schriftenwechsel zur Frage der Unzulässigkeit beziehungsweise Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs aufgrund der Heirat des Beschwerdeführers mit einer über eine
Härtefallbewilligung verfügenden Landsfrau ist demnach abzuweisen, da dies nicht
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet, sondern vom BFM im Rahmen der
materiellen Beurteilung seines Asylgesuchs neu zu beurteilen sein wird.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen.

E. 8



Sodann ist dem vertretenen Beschwerdeführer angesichts seines Obsiegens in Anwendung
von Art. 64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2)
eine Entschädigung für die ihm notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen.
Diese wird unter Berücksichtigung der als angemessen zu erachtenden Kostennote seines
Rechtsvertreters vom 1. April 2010 auf Fr. 3'219.30 (inklusive Auslagen und
Mehrwertsteueranteil) festgesetzt. (Dispositiv nächste Seite)
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